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SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN
01095 Dresden

Präsidenten des Sächsischen Landtages
Herrn Dr. Matthias Rößier

Bernhard-von—Lindenau—Platz 1
01067 Dresden

Kleine Anfrage des Abgeordneten Carsten Hütter (AfD)
Drs.-Nr.: 7/6086

Thema: Autohandel in Sachsen — Umfang, Straftaten, Owi, OK

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Wie viele in Sachsen angemeldete Autohandelsgewerbe, mit wie vielen
Arbeitnehmern und Filialen-, Verkaufs- und Lagerstandorten, gab es
mit Stand 31.12.2014 und aktuell und ist bekannt, wie viele Händler

davon reine Gebrauchtwagenhändler sind?

Angaben zum Autohandelsgewerbe für die Jahre 2014 und 2019 (aktuells-
tes verfügbares Jahr) können der Anlage entnommen werden. Weiterge-
hende Angaben liegen nicht vor.

Bis einschließlich des Berichtsjahres 2018 wurde ausschließlich die Anzahl
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten veröffentlicht; die geringfügig

entiohnt Beschäftigten sind in dieser Angabe nicht enthalten. Ab dem Be-

richtsjahr 2019 erfolgte eine Veröffentiichung der Anzahl der abhängig Be-

schäftigten, untergliedert nach sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
und geringfügig entlohnt Beschäftigten.

Frage 2:

Wie viele Ermittlungsverfahren, die einen Bezug zum Autohandelsge-

werbe in Sachsen aufweisen (Tatverdächtige insb. Händler]
AnbieterlKäuferNerkäufer/Mittelsmann), wurden in Sachsen seit dem
01.01.2015 eingeleitet und in welchem Verfahrensstand sind diese Er-

mittlungen aktuell? (Bitte aufschlüsseln nach Straftatbestand, Tattag,

Tatort, Begehungsform, Tatverdächtige, Nationalität; juristische Kon-
sequenz [EinstellungNerurteilunngtrafumfang] sofern Zeitraum ab

2015 zu lang, für welchen Zeitraum können Angaben gemacht wer-
den?)
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Frage 3:

In wie vielen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Personen, die
in Sachsen ein Autohandelsgewerbe angemeldet haben -im Zusammenhang mit
diesem-‚ eingeleitet und wie häufig wurden gegen diese gewerberechtliche Un-
tersagungen oder Auflagen ausgesprochen seit dem 01.01.2015? (Bitte auf-

schlüsseln nach Grund für die Durchführung der Owi-Verfahren bzw. Untersa-
gungen/Auflagen; sofern Zeitraum ab 2015 zu lang, für welchen Zeitraum können

Angaben gemacht werden?)

Frage 5:

In wie vielen Fällen und mit welchen Ergebnissen wurde gegen Personen, die in

Sachsen ein Autohandelsgewerbe angemeldet haben, wegen einer fehlenden
Arbeits- bzw. Aufenthaltserlaubnis bei deren Mitarbeitern oder ihnen selbst oder
wegen sonstiger Verstöße nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz sowie

nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit ermittelt - seit dem

01.01.2015 und welche Ergebnisse hatten die Ermittlungen jeweils, d.h. juristi-

sche Konsequenz [EinstelIungNerurteilungIStrafumfang]; sofern Zeitraum ab
2015 zu lang, für welchen Zeitraum können Angaben gemacht werden?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 2, 3 und 5:

Von einer Beantwortung wird abgesehen.

Die zur Beantwortung der Frage notwendigen Erkenntnisse liegen der Staatsregierung
nicht unmittelbar vor. Sie müssten aufwendig recherchiert werden.

Gemäß Artikel 51 Absatz 1 Satz 1 Verfassung des Freistaates Sachsen ist die Staats-
regierung verpflichtet, Fragen einzelner Abgeordneter oder parlamentarische Anfragen

nach bestem Wissen unverzüglich und vollständig zu beantworten. Nach dem Grund-
satz der Verfassungsorgantreue ist jedes Verfassungsorgan verpflichtet, bei der Aus—

übung seiner Befugnisse den Funktionsbereich zu respektieren, den die hierdurch mit—
betroffenen Verfassungsorgane in eigener Verantwortung wahrzunehmen haben. Die-
ser Grundsatz gilt zwischen der Staatsregierung und dem Parlament sowie seinen ein-
zelnen Abgeordneten, so dass das parlamentarische Fragerecht durch die Pflicht des

Abgeordneten zur Rücksichtnahme auf die Funktions- und Arbeitsfähigkeit der Staats-
regierung begrenzt wird. Die Staatsregierung muss nur das mitteilen, was innerhalb der

Antwortfrist mit zumutbarem Aufwand in Erfahrung gebracht werden kann.

Die für eine vollständige Antwort notwendigen Angaben zu Ordnungswidrigkeitenver—
fahren sowie Straftaten mit Bezug zum Autohandelsgewerbe werden weder von den

zuständigen Bußgeldbehörden und der Polizei noch von den Staatsanwaltschaften und
Gerichten abschließend statistisch recherchierbar erfasst und in den Datenbanken ge—
sondert ausgewiesen.

Im vorliegenden Fall wäre durch eine vollständige Beantwortung die Arbeits- und Funk-

tionsfähigkeit der Staatsregierung gefährdet, weil zur vollständigen Beantwortung der
Fragen im Bereich der Ordnungswidrigkeiten für 419 Gemeinden des Freistaates
Sachsen eine händische Auswertung sämtlicher Gewerbeanmeldungen im fragege-

genständiichen Zeitraum seit dem 1. Januar 2015 daraufhin erforderlich wäre, ob Auto-
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handelsgewerbe angemeldet und in diesem Zusammenhang Ordnungswidrigkeitenver-

fahren registriert wurden. Allein in der Stadt Leipzig gehen jährlich mehrere Tausend

Gewerbeanzeigen ein. '

im Hinblick auf die Strafverfahren wäre die händische Auswertung sämtlicher Ermitt—

lungsakten erforderlich, welche im Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum heutigen Ta-

ge von den sächsischen Staatsanwaltschaften geführt wurden. Dies betrifft jährlich
mehr als 150.000 Ermittlungsverfahren.

Vor diesem Hintergrund wäre selbst eine händische Auswertung bezüglich der be-
troffenen Ordnungswidrigkeiten- und Ermittlungsverfahren für einen repräsentativen

Umfang von einem Jahr nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand möglich, der oh—

ne den Verlust der Funktionsfähigkeit der Kommunalverwaltung sowie der Staatsan-
waltschaften und Gerichte in der für die Beantwortung der Kleinen Anfrage zur Verfü-
gung stehenden Frist nicht zu leisten wäre.

Es wären umfangreiche und zeitaufwendige Recherchen in den Aktenbeständen der
sächsischen Staatsanwaitschaften und Gerichte erforderlich. Dabei ist der Zeitaufwand

für das Ziehen der Akten aus den Geschäftsstellen und Archiven, der Aufwand zur Bei-

ziehung versendeter Akten, z. B. von Verteidigern, Gerichten, Sachverständigen und
Polizei, das Auswerten der Akten und die schriftliche Dokumentation des gefundenen

Ergebnisses zu berücksichtigen. Für die entsprechende Auswertung der Akten ist da-
her von einem Arbeitsaufwand von durchschnittlich mindestens 30 Minuten je Akte

auszugehen. Der anfallende zeitliche Aufwand für eine händische Auswertung allein

der Akten zu den insgesamt 150.000 Vorgängen wird auf mindestens 9.375 Arbeitstage
für eine in Vollzeit tätige Mitarbeiterin oder einen in Vollzeit tätigen Mitarbeiter ge-

schätzt. Kernaufgaben können währenddessen nicht wahrgenommen werden.

Im Bereich der Bußgeldstellen bedürfte es der Abfrage der Datenbestände von

419 Gemeinden des Freistaates Sachsen sowie der Zusammenfassung und Aufberei-
tung der Daten durch die Landesdirektion Sachsen. Allein die Bearbeitung der dabei

anfallenden Daten der Stadt Leipzig von mehreren Tausend ergäbe einen zeitlichen
Aufwand, bei dem eine in Vollzeit tätige Mitarbeiterin oder ein in Vollzeit tätiger Mitar—

beiter mehrere Wochen mit der Beantwortung der Kleinen Anfrage beschäftigt wäre.
Kernaufgaben können währenddessen nicht wahrgenommen werden.

Die Staatsregierung kam daher bei der vorzunehmenden Abwägung zwischen dem
parlamentarischen Fragerecht einerseits und der Gewährleistung der Funktionsfähig-

keit der Landesdirektion Sachsen sowie der Staatsanwaltschaften und der Gerichte

andererseits zu dem Ergebnis, dass eine vollständige Beantwortung der Fragen auch

unter Berücksichtigung des hohen Rangs des parlamentarischen Fragerechts in Anbe-
tracht der großen Anzahl der auszuwertenden Verfahren unverhältnismäßig und ohne
erhebliche Einschränkungen nicht zu leisten ist.

Frage 4:

Ist der Staatsregierung bekannt, ob in Strafverfahren, die einen Bezug zur Orga-
nisierten Kriminalität aufweisen, auch Personen Tatverdächtige sind, die einen in

Sachsen angemeldeten Autohandel betreiben oder dort Angestellte sind? (Bitte

aufschlüsseln nach Anzahl der Strafverfahren und Bezug zur OK, juristische
Konsequenz [EinstellungNerurteilungIStrafumfang] — seit dem 01.01.2015; sofern
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Zeitraum ab 2015 zu lang, für welchen Zeitraum können Angaben gemacht wer-
den?)

lm Bereich der Organisierten Kriminalität wurden keine Straftaten im Sinne der Frage

festgestellt. Im Weiteren wird von einer Beantwortung abgesehen und auf die zusam-
menfassende Antwort auf die Fragen 2, 3 und 5 ven/viesen.

Mi e ndlichen Grüßen

//LA
Prof. Dr. Roland Wöller

Anlage
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